
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

15. Abgeordneter
Rainer
Brüderle
(FDP)

In welchem Volumen in Euro bestehen seitens
der KfW Bankengruppe jeweils Forderungen
aus Kredit-/Bürgschaftsverträgen, und aus wel-
chen Wertpapierarten gegenüber den Konzer-
nen Deutsche Telekom AG sowie der Deut-
schen Post AG?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 15. Mai 2009

Die KfW Bankengruppe hat auf meine Bitte zu Ihrer Frage Stellung
genommen und die Forderungen der KfW Bankengruppe (einschließ-
lich KfW IPEX-Bank) aus Wertpapieren in nachfolgender Übersicht
dargestellt.

Forderungen aus Wertpapieren gegenüber dem Konzern Deutsche
Telekom AG per 30. April 2009 (Angaben in Tausend Euro)

aus Unternehmensanleihen 26 687 (Nominalwert)

Forderungen aus Wertpapieren gegenüber dem Konzern Deutsche
Post AG per 30. April 2009 (Angaben in Tausend Euro)

aus Unternehmensanleihen 4 220 (Nominalwert)

aus Pfandbriefen 68 600 (Nominalwert).

Sonstige Forderungen, insbesondere Ansprüche aus Kredit- und Bürg-
schaftsverträgen, betreffen unmittelbar die Kundenbeziehungen zwi-
schen der KfW Bankengruppe und den Konzernen Deutsche Tele-
kom AG und Deutsche Post AG. Diese unterliegen der Vertraulich-
keit und dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Aus-
künfte hierzu können nur mit Zustimmung aller Beteiligten erfolgen,
die nicht erteilt wurde.

16. Abgeordneter
Patrick
Döring
(FDP)

Wie hoch ist der Anteil ehemals im Eigentum
des Bundes stehender Grundstücke, auf denen
heute nur noch zu Gunsten des Bundes ein
Erbbaurecht bestellt ist, im Verhältnis zum ge-
samten bundeseigenen Grundstücksbesitz, und
in welchem Umfang plant die Bundesregie-
rung, sich zukünftig vom Grundstückseigen-
tum bei gleichzeitiger Bestellung eines Erbbau-
rechts zu trennen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 20. Mai 2009

Die wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nur kurso-
risch mögliche Prüfung hat ergeben, dass – soweit der Bund durch die
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vereinzelt als Erbbaurechts-
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nehmer auftritt – dies nicht auf Liegenschaften geschieht, die zuvor im
Eigentum des Bundes beziehungsweise der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben standen. In der Regel wird das Volleigentum an nicht be-
triebsnotwendigen Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben veräußert.

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird bei der Immobilienbe-
schaffung für Zwecke des Bundes in jedem Einzelfall die wirtschaft-
lichste Variante ermittelt. Diese Variante kann im Einzelfall auch die
Veräußerung einer Liegenschaft des Bundes bei gleichzeitiger Bestel-
lung eines Erbbaurechts zugunsten der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben sein.

17. Abgeordneter
Paul K.
Friedhoff
(FDP)

Im Rahmen welcher Pfandbriefemissionen
wurden seit 2005 jeweils Pricewaterhouse
Coopers, KPMG, Deloitte respektive Ernst &
Young durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht als Treuhänder und/
oder Stellvertreter gemäß § 7 des Pfandbrief-
gesetzes bestellt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 15. Mai 2009

Die Bestellung von Treuhändern oder deren Stellvertreter erfolgt bei
Pfandbriefbanken nicht für einzelne Pfandbriefemissionen, sondern
bezogen auf das Pfandbrief- und Deckungsgeschäft insgesamt. Als
Treuhänder oder Stellvertreter können gemäß § 7 des Pfandbriefgeset-
zes nur natürliche Personen, beispielsweise einzelne Wirtschaftsprü-
fer, nicht jedoch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als solche bestellt
werden. Letzteres ist, soweit feststellbar, auch in keinem Fall erfolgt.

18. Abgeordneter
Dr. Edmund Peter
Geisen
(FDP)

Auf welche Weise wird die Bundeskanzlerin
ihre Ankündigung wahr machen und die Land-
wirte noch in dieser Legislaturperiode über
eine Agrardieselrückvergütung entlasten, wie
das Bayerische Landwirtschaftliche Wochen-
blatt in einer Eilmeldung vom 8. Mai 2009 auf
S. 8 schreibt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 19. Mai 2009

Zurzeit befinden sich ein Gesetzentwurf zur Änderung des Energie-
steuergesetzes im parlamentarischen Verfahren, der die Einführung
einer Öffnungsklausel in das Energiesteuergesetz vorsieht, die es den
Ländern ermöglicht, ihre Land- und Forstwirtschaft im Bereich der
Agrardieselbesteuerung zusätzlich aus eigenen Mitteln zu fördern. Die
2./3. Lesung des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag ist am
19. Juni 2009, die abschließende Beratung des Bundesrates am 10. Juli
2009 vorgesehen.
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19. Abgeordneter
Dr. Anton
Hofreiter
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Inwieweit sieht die Bundesregierung eine Mög-
lichkeit in § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgaben-
ordnung eine Nummer 26 einzufügen, mit der
die Gemeinnützigkeit von Bürgerbusvereinen,
die mit ehrenamtlichen Fahrern mit Personen-
beförderungsschein Linienverkehr dort anbie-
ten, wo der konventionelle öffentliche Perso-
nennahverkehr sich nicht trägt, anerkannt wer-
den kann, und inwieweit sieht die Bundesregie-
rung alternativ dazu eine Möglichkeit, die
Gemeinnützigkeit von Bürgerbusvereinen über
§ 52 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung an-
zuerkennen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 19. Mai 2009

Für die Beurteilung einer eventuellen Gemeinnützigkeit von Bürger-
busvereinen liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor. Im Übrigen
sind für eine derartige Beurteilung im Einzelfall nach unserer Finanz-
verfassung die Finanzbehörden des jeweiligen Landes zuständig (s.
auch § 52 Absatz 2 Satz 3 der Abgabenordnung).

20. Abgeordneter
Frank
Schäffler
(FDP)

Welche Sozialversicherungen haben Forderun-
gen gegenüber der Hypo Real Estate Hol-
ding AG (bitte auch Umfang angeben), und
durch welche Instrumente sind diese vor Aus-
fällen geschützt (bitte auch Umfang angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 19. Mai 2009

Die bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträger haben bei der Hy-
po Real Estate Holding AG derzeit insgesamt 517,24 Mio. Euro ange-
legt (Krankenversicherung 411,02 Mio. Euro und Unfallversicherung
106,22 Mio. Euro). Es handelt sich um einlagengesicherte Schuld-
scheindarlehen und Termingelder (Krankenversicherung 357 Mio.
Euro, Unfallversicherung 62,62 Mio. Euro), durch besondere De-
ckungsmassen geschützte Pfandbriefe (Krankenversicherung
54,02 Mio. Euro und Unfallversicherung 42,6 Mio. Euro) und um
eine ungedeckte, aber zulässige Inhaberschuldverschreibung (Unfall-
versicherung 0,5 Mio. Euro). Bei den bundesunmittelbaren Trägern
der Rentenversicherung bestehen keine Einlagen bei der Hypo Real
Estate Holding AG.

Eine Anfrage bei den zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder be-
züglich der landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger war im vor-
gegebenen Zeitrahmen nicht möglich.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat keine Rücklagemittel gemäß
§ 366 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) beim Konzern
der Hypo Real Estate Holding AG angelegt. Zum 30. April 2009 ent-
hielt der Versorgungsfonds der BA gedeckte Schuldverschreibungen
in Höhe von rd. 230 Mio. Euro, deren Emittenten dem Konzern der
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Hypo Real Estate Holding AG zuzuordnen sind. Dabei handelt es
sich um Schuldverschreibungen, die mit Forderungen gegen öffentli-
che Schuldner gedeckt sind, und um deutsche Hypothekenpfandbrie-
fe. Der Erwerb dieser gedeckten Schuldverschreibungen erfolgte suk-
zessive fast ausschließlich bereits in den ersten fünf Monaten des Jah-
res 2008 im Rahmen der Erstanlage des Versorgungsfonds in Höhe
von 2,5 Mrd. Euro.

Die Pfandbriefe sind aufgrund des Pfandbriefgesetzes hinreichend ge-
gen einen Ausfall des Emittenten geschützt.

21. Abgeordneter
Christoph
Waitz
(FDP)

Welche direkten und indirekten Subventionen
– aufgelistet nach Einzelsubvention, Haushalts-
posten und Höhe – zahlt bzw. zahlte der Bund
jährlich in den Jahren 2005 bis 2009, und wie
bewertet die Bundesregierung die Auswirkun-
gen dieser einzelnen Subventionen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 14. Mai 2009

Die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes sowie die auf den Bund
entfallenden Steuermindereinnahmen durch Steuervergünstigungen
können Sie den beigefügten Tabellen entnehmen. Die Abgrenzung
folgt derjenigen des 21. Subventionsberichts der Bundesregierung.
Nicht erfasst sind damit insbesondere Maßnahmen im Rahmen der
jüngst verabschiedeten Konjunkturpakete. Eine detaillierte Auflistung
der Steuervergünstigungen insgesamt findet sich zudem im 21. Sub-
ventionsbericht. Der größte Posten in Tabelle 1 sind die Steuerver-
günstigungen für die gewerbliche Wirtschaft. Dabei handelt es sich al-
lerdings zum überwiegenden Teil um die Ausnahmeregelungen von
der ökologischen Steuerreform, die aus Gründen der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland erforderlich
sind.

Subventionen bedürfen stets einer besonderen Rechtfertigung, da die
dauerhafte Begünstigung einzelner Betriebe oder Wirtschaftszweige
zu Lasten der Allgemeinheit in der Regel schädliche gesamtwirtschaft-
liche Konsequenzen nach sich zieht. So kann beispielsweise eine
dauerhafte Veränderung der relativen Preise zu Fehlallokationen der
Ressourcen führen, wettbewerbsfähige Unternehmen können von sub-
ventionierten Unternehmen vom Markt gedrängt oder der notwendige
Strukturwandel durch reduzierten Anpassungsdruck verzögert wer-
den. In einigen wenigen Fällen stellen Subventionen allerdings ein ge-
eignetes wirtschaftspolitisches Instrument dar, um etwa den Marktein-
tritt neuer Unternehmen und Produkte zu erleichtern, den Struktur-
wandel zu beschleunigen oder externe Effekte (z. B. Schadstoffaus-
stoß) zu korrigieren. Darüber hinaus kommt Subventionen als Erhal-
tungshilfen besondere Bedeutung unter verteilungspolitischen und ver-
sorgungssichernden Aspekten zu.

Die Bundesregierung folgt bei ihrer Subventionspolitik Leitlinien, die
der Erhöhung der Transparenz, des Rechtfertigungsdrucks und der
Steuerungsmöglichkeiten im Subventionswesen dienen. Ziel ist es, die
Subventionen in einem absehbaren Zeitraum zu verringern. Die Bun-
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desregierung hat ihre Subventionen von 2005 bis 2008 um rd. 2 Mrd.
Euro bzw. rd. 9 Prozent reduziert. Gemäß diesen Leitlinien sollen bei-
spielsweise Finanzhilfen generell gegenüber Steuervergünstigungen
bevorzugt und grundsätzlich befristet und degressiv ausgestaltet wer-
den. Außerdem sollen regelmäßig Erfolgskontrollen durchgeführt wer-
den, um einzelne Subventionen hinsichtlich ihrer Zielerreichung und
Effizienz zu überprüfen. Zu diesem Zweck werden im Auftrag des
Bundesministeriums der Finanzen derzeit die finanziell bedeutendsten
Steuervergünstigungen (mit einem Volumen von ca. 90 Prozent aller
Steuervergünstigungen des 21. Subventionsberichts) einer systemati-
schen externen Evaluierung unterzogen. Die Ergebnisse liegen noch
nicht vor.
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22. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing
(FDP)

Wie beurteilt die Bundesregierung die steuerli-
che Absetzbarkeit von Lösegeldzahlungen, wie
z. B. von Reedereien im Falle einer Kaperung
eines Schiffes, und wie hat sich bezogen auf
die letzten fünf Jahre die Summe bzw. die An-
zahl der Fälle der jährlich bei der Besteuerung
geltend gemachten Zahlungen für Lösegeld
verändert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Nicolette Kressl
vom 15. Mai 2009

Grundsätzlich sind alle betrieblich veranlassten Ausgaben steuerlich
als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Die Zahlung von Lösegeld ist
betrieblich veranlasst, wenn Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens
„ausgelöst“ werden sollen. Auch Lösegeldzahlungen für die Befreiung
des Schiffspersonals sind abziehbare Betriebsausgaben.

Wird jedoch anlässlich der Entführung des Steuerpflichtigen selbst ein
Lösegeld gezahlt, um seine Freiheit oder Gesundheit zu retten, ist die
Lösegeldzahlung nicht betrieblich veranlasst, selbst dann, wenn die
Ursache der Entführung im betrieblichen Bereich liegt (Urteile des
Bundesfinanzhofs vom 30. Oktober 1980, Az.: IV R 27/77, BStBl II
1981 S. 303 und Az.: 223/79, BStBl II 1981 S. 307).

Bezüglich der Anzahl der jährlich bei der Besteuerung geltend ge-
machten Zahlungen für Lösegeld liegen dem Bundesministerium der
Finanzen keine Angaben vor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie

23. Abgeordnete
Dr. Thea
Dückert
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Kommt es beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aufgrund der
„Umweltprämie“ zu Kapazitätsengpässen und
Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung in
anderen Tätigkeitsbereichen des BAFA, und
wie lange ist die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer eines Antrags zur Förderung von
Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien nach den Richtlinien des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit sowie zur „Umweltprämie“?

Antwort des Staatssekretärs Jochen Homann
vom 18. Mai 2009

Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung hat das BAFA beim
Marktanreizprogramm und den beiden Impulsprogrammen „Förde-
rung von Mini-KWK-Anlagen“ und „Förderung gewerblicher Kälte-
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